
Klaus Beer 
Sozial-liberale Justizreform 
eine Bilanz 

Ich sichte die Ergebnisse der sozialliberalen Jus(izreform der siebziger Jahre und 

ziehe Bilanz. Nach einem Blick auf die Ausgangslage werden die konkreten Reform­
schritte beschrieben. Sodann wird der erreichte Stand am Ende der Reformepoche 

geschildert und kommentiert und den anfänglichen Absichten und Erwartungen 

gegenübergestellt. Aus der Berufstätigkeit des Betrachters als Zivilrichter ergibt sich, 

daß bei dem Bericht über die Reformen der Zivilprozeß in den Vordergrund tritt. 

Der Leser möge beurteilen, wiewcir die Richtigkeit der allgemeinen Schlußfolgerun­

gcn dadurch berührt wird. 

Wozu und für wen eine solche Bilanz? [n erster Linie entspringt sie dem Bedürfnis 

nach Diskussion in Kreisen kritischer Juristen über die gegenwärtige Lage der Justiz. 

Die jüngeren Kollegen haben die Reformphase ganz oder zum Teil noch nicht als 

beru fscätige Juristen erlebt. Es bilden sich schnell Legenden über die Vergan gen hei t. 

Geschönte und gehässige Schlußstriehe unter die Reformen werden gezogen. Ab­
sichten für die Zukunft werden motiviert, erklaTt und propagiert mit wirklichen oder 

angeblichen Erfahrungen in den sieb~_iger Jahren. Sichten und prüfen wir also 

selbst. 

Interessant sind auch Vergleiche der Enrwicklungen in der Bundesrepublik mit Ab­

läufen im Ausland. Erwa mit Frankreich, an dessen ganz andersartiger "Wende" die 

französischen Richterkollegen im Syndicat de la Ma.gistrature hochfliegende Envar­
lUngen knüpften. Oder mir Italien, wo die Richter der Magistratura Democratica die 

Bilanz aus dem »historischen Kompromiß. werden ziehen müssen. Diskutieren wir 

mit ihnen, muß uns klar sein, wa.s bei uns die Reformen gebracht haben. 

I. Die AU5gangslage 

Neben Problemen der ArbeitsbeschaHung und Wirtschafrsplanung wurden Mine 

und Ende der sechziger Jahre Themen der Bildung und der Rechcspolirik zentrale 

Inhalt von Reformpolilik. Die Impulse zur Justizkririk und -politik gingen srark in 
die Politik der SPD ein. Bedeutender Vertreter unter den Reformern war Rudolf 

Wassermann, wichtiges Diskussionsforum die Arbeitsgemeinschaft soziJ.Jdemokra­

!ischer Juristen (ASJ). Dokumente der damaligen Rcformforderungen sind beispiels­

weise die Leicsärze dieser Arbeitsgemeinschaft zur Juscizpolitik' und das »König­

steiner Man i fest- des Ak r ionskom i tees Justizreform'. Viele andere damalige Ä u ße-

1 Recb\ und Poli,ik 1968. S. 107· 

1 In: R. W,,,cmllnn (\-Ir.g.), Ju"izrdocm, NcuwieJ '968, S. 17S. 
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rungen zur Justizreform sind an diese Aktivitäten sehr stark angelehnt, 1.. B. dieje­
nigen der politischen Parteien und des Deutschen Riclnerbundes. 
Die AS]-Leitsä(ze forderten. daß die Jusriz dem Bürger hilft, seine Grundrechte 
durchzusetzen; die Justiz sollle die Sraatsgewalc begrenzen. die Chancengleichheit 
benachteilig(er Bürger herstellen und helfen, soziale Gerechtigkeit herbeizuführen. 
Um die Justiz dazu zu befähigen. wurde eine Reform der Juristcnausbildung vorge­
schlagen, ergänzt durch eine Reform der Justiz. In diesem Zusammenhang war im 
einzel nen vorgesehen: 

Auflösung der überkommenen beam(enrechdichen Hierarchie in der Weise, daß 
die Richter der beiden ersten Instanzen gleiche Titel tragen lind gleiche Besoldung 
erhahen; 

- Wechsel im Vorsiez der Richterkollegien, Zulassung abweichender Meinungen im 
Uncil; 

- Beteiligung der Richter an der Justiz- und Gerichtsverwaltung und Venrerungs­
möglichkeit von Etatforderungen ohne Zwischenschahung des Justizministeriums 
gegenüber dem Parlament (institutionalisiert im Wege von Parlamentsausschüs­

sen); 
Auflösung der Vierstu{igkeit der Justiz (AmLS-, Land-. Oberlandesgericht und 
Bundesgerichtshof) zugunsten von drei Instanzen, die das Gerichtswesen transpa­
renter und zugänglicher machen sollte. 

Rudolf Wassermann wurde nicht müde. für einen kompensatorischen Verhand­
lungsstil einzutreten, der die Chancengleichheit vor Gericht gewährleistet. Er 
machte deutlich, daß Richter politisch handeln, wenn sie sich den sozialstaatlichen 
Heraus{orderungen des Grundgeseu.es sec lien und öffnen, aber auch, wenn sie - in 
überkommenen Voruneilcn befangen - das verweigern. Er forderte die Richter auf. 
den politischen Charakter ihres Berufes zu erkennen und sich den Reformforderun­

gen nicht zu verschließen. Als Ziel der Justizreformen schwebten ihm ~möglichst 
wenig Inhumanilät. Diskriminierung und Selbstentfremdung und moglichsr viel 
konkrete Humanitä(, reale Selbstbestimmung und soziale Gerechtigkeit« vor.! 

Schon darnlls gab es aber aLieh Varianten der Justizkritik und Änderungsvorschläge, 
die nicht praktisch wurden. weil sie in eine etwas andere Richtung wiesen. Theo 
Rasehorn beschrieb die auf Hilfe angewiesenen Unterschichten weniger abstrakt; 
ungelernte Arbeiter, Suhproleluiat, sozial Deklassieree, Ausländer. die Bevölkerung 

von Obdachlosen-Ghettos, Kriminelle und Vorbestrafte, gefährdete Jugendliche. 
Alte, Behinderte. Enrsprechcnd konkret stellte cr sich die Beratung, Hilfe, Vennin­
lung und Betreuung vor, welche die Justiz ihnen zukommen lassen sollte: in engem 

Kontakt, in kleinen Sprengeln sollten die Gerichte ihnen entgegenkommen und of­
f,nstehen, unbürokratisch und unspezialisiert. Über diese Vorstellungen' ging die 
zur Tat drängende Justizreform hinweg. Zur Vorbereirung der DreislUfigkeit (also 

der Zusammenlegung der Amts- und Landgerichte) wurden allenthalben die kleinen 
Amtsgerichte aufgehoben und die Gerichtssprengel vergrößert. Das Richterpersonal 

an den verbleibenden Amtsgerichten war dadurch za.hlreichcr und spezialisierter. 
Das sollte auch der Effektivität und Qualität der richterlichen Arbeit dienen. 

RJsehorns Ansichten waren insgesamt skeptischer, seine Ziele waren weniger aus­
greifend und bescheidener als das. was ab [969 zur Regierungspolitik wurde. Wieder 
andere Jusrizkritiker führten die starke Bewegung in den Köpfen kritischer Justiz-

} R,d".r. Rcfonn, Gesdlsch,ft. Ncuwicd '970, s. 12. 

4 Th. R:oschorn : Kritisch . Justiz 1969, S '7}. 18. i Scj,rtl~ .Opas ju"i,. leb .. in: U. Sonnem.nn (HrSg.). 
Wie frei ist unsere Just;,.? München 1,69. S. I}, lji Rech, und Klassen. N,u",i.d '974. S. 101 11. 
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juristen nur auf den Legitimationszwang der Klassenjustiz in Zciten des offiziellen 
Versagens der Politik vor den Ansprüchen der Zeit zurück. 
Eine Schwäche der vorherrschenden Reformvorstellungen waren jeden falls von 
vornherein ihre blassen, unkonkreten, pauschalen gesellschafdichen Zielsetzungen. 

Es blieb bei großen, allgemeinen und plakativen Gemeinwohlvorstellungen zugun­
sten des breiten Volkes, ohne daß erkennbar war, welche konkreten gescllschaftli­
ehen Entwicklungcn die Justizreformen unterstützen konnten . Viele fortschrius­
hungrige Justizkritiker erkanmcn sich aber dennoch in den Refonnbcstrebungen 

wieder, die viele Illusionen hinsichtlich ihrer Möglichkeiten und ihrer politischen 
Tragweite weckten. Darin scheint von Anfang an die Gefahr von Enrtäuschungen 
gelegen zu haben, wenn die Reformen schließlich nicht verwirklicht wurden. 

I I. Realisierte Reformen 

Zur Justizreforn) gehören wnächst diejenigen Änderungen , welche den Justizappa­
rat selbst und sein Verhältnis zum Publikum zum Gegenstand haben . Aber auch die 

gesetzliche Regelung gesellschaftlicher Problembereiche außerhalb der Justiz kann 
die JuStiz ändern, wenn die Einwirkung auf die Gesellschaft in hohem Maße justiz­
vermittele erfolgt; wenn der Vollzug oder die Sicherung der Reform im wesentlichen 
durch Justiztätigkeir geschiehe und auch auf die Juseiz wirkt. 
Zur Juscizreform im erstcn, direkten Sinn kann man die Verbesserung der Mitwir­
kungsrechte der Richter i,merhalb der Justiz, die V crbesserung der Richterhesol­
dung, die Änderung der Richtertitel, die Umslrukturierung der Juristenausbildung, 
die Abschaffung der kleinen Amtsgerichte, die Gerichtsstandsnovelle, die Enda­

slungsnovelle, die KostenrechtsnovelJe, die Vereinfachungs- und Beschleunigungs­
novelle, das Beratungshilfegesetz und d~s Prozeßkostenhilfegese(Z rechnen . 
Zu den justizvermittelten Rechtsreformen gehören die Änderung des Verhraucher­
rechts, hauptsächlich des Abzahlungsgesetzes, ferner das Gesetz über Allgemeine 
Geschäftsbedingungen, die Familienrechtsreformen und die Strafrechlsreformge­
setze. Um am Ende der Reformepoche meine Juseiz-Bilanz plausibel zu machen, 
rufc ich die wichtigsten Schritre der Justizreform im direkten, engeren Sinne ins 

Gedächtnis. 
I. Die Beteiligung der Richter an der Entscheidung ihrer Angelegenheiten durch die 

Justizverwaltung ist in verschiedene Organe aufgespalten: Die Verteilung der Rich­
ter und ihrer Arbeit auf die Spruchkörpcr (oder Einzelrichter-Dezernate) besorgen 
die Gerichtspräsidien ; die Beteiligung an den Ernennungen und Beförderungen von 
Rlcheern liegt bei den Präsidialräten der verschiedenen Gerichrszweige; die Beteili­
gung der Richter an allen übrigen allgemeinen und sozialen Angelegenheiten nehmen 
die den Personalräten ähnelnden Richterräte w2hr. 

Im Nationalsozialismus war die Geschäftsvcneilung seit '937 Sache der Gerichts­
präsidenten. Das VereinheitLichungsgesetz vom 12.9. 1950 stellte die Zuständigkeit 
der Präsidien der ordentlichen Gerichte wieder her. Das Präsidium z. B. eines Land­
gerichts bestand hinfort aus dem Präsidenten als Vorsitzendem, bis zu acht Direk­
toren (nach Dienstalter) und drei von der Gesamtheit der Gericl)fsmitglieder ge­
wählten Richtern. Seil dem Gesetz zur Änderung der Präsidial verfassung vom 

26. S. J 972 ist für alle Gerichte in allen Gerichrs:zweigen ein Präsidium vorgesehen. 
Es besteht aus dem Präsidenten als Vorsitzendem und je nach Gerichtsgröße acht 
oder vier planmäßigen Richtern, die gewählt werden (je zur Hälfte vorsitzende und 
beisitzende Riclucr). Das heIßt, daß die mehrheitlich nicht beförderten Richter be-
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nachteiligt sind. Bei kleinen Gerichten bilden die Richter gemeinsam das Präsidium. 
Das Reformgesetz hat ferner Anhörungsrechte der Richter vor der Vornahme oder 
Änderung der Geschäftsverteilung festgeschrieben: für alle Richter vor Entsc.hei­
dungen liber ihre Zuteilung oder Zuständigkeit, für Vorsitzende außerdem vor der 
jährlichen allgemeinen Geschäftsveneilung und vor Änderungen, die ihren Spruch­
körper berühren. Die Forderung refonnfreudigcr Richter nach Öffentlichkeit der 
Präsidiumssitzungen für Richter, wiewohl sicherlich mit dem Gesetz vereinbar. hat 
sich nicht durchgesetzt. Die Bildung der Spruch körper innerhalb der Gerichte war 
und blieb Sache der Justizverwalrung (z. B. in Baden-Württemberg aufgrund § S des 

Ausführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz vom J 6. 12. (975). 
Die Ernennung der Richter geschieht im Bund durch den zuständigen Minister 
zusammen mit einem Richterwahlausschuß. In den Ländem erfolgt sie teils durch 
umerschiedlich zusammengesetzte Richterwahlausschusse aufgrund von Gesetzen 
aus der Zeit zwisc.hen ! 962 und [97 [, teils durch den zuständigen Minister. Die 
Richter sind daran durch Präsidial räte beteiligt, welche die Länder nach dem Deur­

sehen Richtergesetz vorn S. 9. ! 96 [ für jeden oder für mehrere Gerich!szweige ge­
meinsam einrichten müssen. Dieses Bundesrecht aus der Adenauer-Zeit schreibt nur 

vor, daß mindestens die Hälfte der Mitglieder (außer dem Vorsit:l.enden) gewählt 
sein müssen. Das baden-würnembergische Landesrichtergesetz vom 25. 2 . [964 sah 
vor, daß die Hälfte der Mitglieder der Präsidialräte von den Richtern, die andere 
Hälfte von Wahlmännern lUS den Gerichtspräsidien zu wählen war. Nach der Neu­

fassung dieses landesgeselzes vom J 9. 7· '972 werden nun alle Mitglieder der Prä­
sidialräte von den Richtern direkt gewahlc. ebenso in einigen anderen Bundeslän­
dern. Sie müssen in Baden-Württemberg bereits fünf Jahre lang Richter auf Lebens­
zeit sein, eine Beschränkung, die ebenso in anderen Bundesländern gilL Sie bedeutet, 
daß ungefähr für das erste Drietel ihres Berufslebens die Richter nicht wählbar sind, 
also die jüngere Richtergeneration nie an der Personalpolitik beteiligt ist, wenn man 

die Proberichterzeit und die vierjährige Amtsperiode der Präsidi"lräte beriicksich­
tigt. Eine weitere Sicherung der althergebrachten Standesverrrecuogen vor dem Ein­
dringen neuer Slrömungcn der Richterschaft in die Präsidialrätc stellt das Mehrheits­
wahlrecht dar. welches z. B. in Baden-Württemberg ! 972 (zur Zeit des AulKommens 
der ÖTV-Gruppen von Richtern und Staatsanwälten) statt des seit 1964 bis dahin 

geltenden Verhältniswahlrechts eingefühn wurde. Bei der Wahl des Präsidialrales der 

ordentlichen Gerichtsbarkeit im] ahre 19&0 beispielsweise erhielt die ÖTV-Gruppie­
rung deshalb tTOtz fast )0% Scimmanreil keinen Sitz im Präsidialrat. Ähnlich sicht es 
in <Indern Bundesländern aus. In keinem Zweig des öffentlichen Dienstes gibt es für 
eine Personalvertretung dieses Mehrheitswahlrecht. Eigentümlich für Baden-Würr­
temberg ist die Ausbildung des Richterwahlausschusses als eines bloßen Konflikt­
ausschusses für den Fall, daß Minister und Präsidialrat sich nieht einigen. 

2. Ein wesentliches Element der Unterordnung der Richtersehaft unter die Exeku­
tive ist die Regellwg der Besoldung. Deshalb w:<r das Streben nach mehr Unabhän­

gigkeit hier auch besonders stark. Die Richter verlangten. daß ihre Bezahlung in 
geringerem Maße an Beförderungen gekoppelt ist. Dieser Wunsch wurde /970/7/ 
durch Gesetze in den Bundesländern zum Teil erfülIr. Das hessischc Gesetz über die 

Amtsbezüge der Richter und Staatsanwälte vom 4. 3. 1970 ließ nur noch drei Besol­
dungssrufen für Richter zu . Die anderen Bundesländer machten die Richter vom 
Beförderungswesen finanziell insofern unabhängiger, als sie "Durchslu(ungen . bei 

der Besoldung einführten : der Richter im Eingangsamt gelangte automatisch mit 
steigendem Diensralter von A /3 bis nach A ! 5, ;llso bis zur Besoldung eines mehr­
fach beförderten höheren Beamten. Der Richter im ersten Beförderungsamt wurde 

ebenso autoOl~tisch von A [5 weiter bis nach A 16 durchgestuft . Seit der Grundge-
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setzänderung vom 18 . 3. 1971 hat der Bund die konkurrierende Gesetzgcbungskom­

pecenz für die Besoldung, die er durch das 2. Gesetz zur Vereinheitlichung und 

Neuregelung der Besoldung vom 2}. 5. 1975 ausübte, indem cr eine besondere, von 
der Regelung (ür Beamte unterschiedene Besoldung .R. (ür Richter und Staatsan­

wälte schuf. .R J<I. entspricht elW:! dem »durchgestuften« Richter im Eingangsamt, 

»R z- dem "durchges[Uftenu einmal beförderten Richter (Vorsitzende von Spruch­
körpcrn, Beisitzer an Obergerichten). Die Besoldungssteigerungen richten sich nach 

dem Lebensalter, nicht n:lch einem individuellen Dienstalter. R 3 bis R 10 gilt für die 
Richter und Staatsanwältc in höheren Funktionen. Es besteht also weiterhin ein 
Zusammenhang zwischen .Besoldung und Beförderung. Er ist abcr für die meisten 

Richter (R 1 und R 2), die ohnehin keine höheren funktionen crrcichen, abge­

schwächt. Denn der Absrand der Besoldung zwischen R I und R 2 ist gering. Wegcn 

des Geldes muß deshalb die innere Unabhängigkeit des Richters nicht berührt 
sem. 
3. Dasselbe Gesetz vom 26. 5. 1972, welches die Gerichtspräsidien reformienc. ord­
nete auch die Dienstbezeichnltngen der Richter neu. An die SteUe der althergebrach­
ren beamtengleichen .Räte«-Ti,cl trat die Bezeichnung »Richter«, die Direkcoren 

und Senatspräsidenten wurden zu "Vorsitzenden Richtern«. Hinzu trat die Bezeich­
nung des Gerichts, an dem der Richter eine Planstelle har. Die Präsidenten der 
Gerichtc behielten diesen Titel; nur rückte das Gericht hinter den Präsidenten-Titel. 
Aber das Bundesverfassungsgericht verlangte durch seine Entscheidung vom 
27.6. 1974 eine Korrektur dcs Gesetzes; auf ihr beruht die Wiedereinführung der 
Dienstbezeichnungen .; Vizepräsident« und .,Direktor« für bestimmre Stelleninhaber 

durch Gesetz vom 21. 12.1975 . 
4. Das Bestreben nach einer Reform der Juristenausbildung fand seinen Niederschlag 
im Memorandum des Loccumer Arbeitskreises vom S. Oktober 19691 und in den 

Leitsätzen der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Juristen zur Ausbildungs­
refonn6

. Durch Geserz VOm 10. 9. '97' wurde in das Deutsche Richtergesetz § 5 b 
eingefügt, eine »Experimentierklausel., welche den Bundesländern auf zehn Janre 

die Einrichtung einer einphasigen Ausbildung erlaubte. Die Aufspaltung in Studium 
und Referendariat, in Theorie und Praxis, konnte nun versuchsweise gemildert oder 
aufgegeben, das rrüfungswescn verändert werden. Die praktischen Erfahrungen der 
Länder sollten dann zu einer bundeseinheitlichen Neurcgelung hinführen. Von der 
Experimentierklauscl machten sieben Bundesländer Gebrauch, beginnend zwischen 

'971 und 1975. Das Münchner Modell (mehr oder weniger übernommen von Baden­
Wümenlberg, Nordrhcin-Westfalen und Rhcinland-Pfalz) zielt auf Effizienz ab, 
während das Hamburger Modell (ähnlich praktiziert auch in Niedersachsen) auf 
Änderung der Ausbildungsinhalte Wert legt. Die Bremer Universirär geht mit der 
Einbeziehung der Sozialwissenschaften in die Jurisrenausbildung am weitesten. Zur 
gleichen Zeit wurden Dauer und Modalitäten der hergebrachten zweiphasigen Aus­
bildung ebenfalls gcändert (§§ 5a und 5d des Deutschen Richtergesetzes). Die Expe­
rimenrierklausel wurde durch Geserz vom 16.8. 1980 verl~ngert: Ausbildungsgänge 
nach einem der neueu Modelle können nun bis zum 1 \.9. J984 aufgenommen wer­
den. 

Wenn sich in den IctztenJahren etwas in der Justiz geändert hat, dann am wenigsten 
durch die Veränderungen der ]uristenausbildung. Pluralistischer ist die Justiz dcs­
halb geworden, weil sie Zeitströmungen und Veränderungen des allgemeinen Be­
wußtseins nicnt ganz \'on sich abwehren konnte. Von inh.ltlichen Ausbildungsre-

s Juristische Schulung '909. S. f99· 
6 Re<:ht und Politik '970,5. 41; '97', S. 18 H. 
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380 form-Modellen halten sich inzwischen nur noch inselhafte Reste. Durch Gesetzent­

wurf vom 27.8. 1982 versuchte die sOLialliberale Bundesregierung, aus den Modell­
gängen wenigstens einen mehrfachen Wechsel zwischen Studium lind Praxis (näm­
lich während der Grund- und der Schwerpunktausbildung) in eine bundeseinheidi­
ehe Regelung hinüberzuretten. Es sieht aber so aus, als würden wir mit dem Leidi­
ehen Ablauf der Expcrimentierkbusd einfach wieder in die alte Juristenallsbildung 

zurückfallen, vielleicht mit kleinen Änderungen. So hat es der ~Reformausschuß« 
der Justizministerkonferenz beschlossen, so steht es im Gesetzentwurf der Länder 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein, und so wünscht es der Bundesarbeitskreis 
der CDU-Juristen. 
5. Zu den Refonnen, die das Publikum, die Gerichtsbenutzer, berühren, gehört die 
Abschaffung der kleinen Amtsgerichte. Sie geschah in allen Flächenstaaten der Bun­

desrepublik in den frühen siebziger Jahren. In B:tden-Wurttemberg wurden bei­
spielsweise durch Gesetz vom 10. I. 1974 elf von 1 19 Amtsgerichle aufgehoben - ein 
Schritt auf dem von Bundesjustizminister Jahn anvisienen Weg, die Amts- und 
Landgerichte einander anzunähern und zu vereinigen. Die unterschiedliche Ge­
richtsbarkeit für das Massenpublikum (Amtsgericlue; Landgerichte als zweite In­
stanz) und für die etwas besseren Leute) den Mittelstand, (vom Landgericht bis zum 
Bundesgerichlshof) wäre auf diese Weise zu einem einheitlichen dreistufigen Ge­

richtszug verschmolzen worden. Die Verlagerung der Familiensachen von den 
Landgerichten zu den Amtsgerichten ab I. 7. 1977 war ein weiterer Schrill in dieser 
Richrung, aber ansonsten blieb die ~viersru{ige~ ordentliche Gerichtsbarkeit, die 

eine Art Klasseneimeilung darstellte, erhalten. 
6. Der allgemeine Gerichtsstand, an dem cin Käufer, Darlehensnehmer, sonstiger 
Schuldner verklagt werden kann, ist sein Wohnsitz oder Aufenthaltsort. Weit ver­

breitet waren Vereinbarungen, welche dem Lieferanten, der Bank oder dem sonsli­
gen Gläubiger erlaubten, am Ort seines Sitzes zu prozessieren. Von diesem Sitz weit 

endernt wohnende Schuldner, besonders :ms Bevölkerungskreisen, die ohnehin 

schon das Gericht nichl gern betreten, ließen unabhängig von der Rechtslage mas­
senweise Versaumnisurteile gegen sich ergehen. Nach der Gerichtsstandsnovclle 
vom 11. 3. 1974 ist eine vom allgemeinen Gerichtsstand abweichende Zuständig­

keitsvereinbarung nur noch ausnahmsweise zulässig, z. B. unter Kaufleuten oder 
nach Entstehen der Rechtsstreitigkeit oder für das Mahnverfahren. Die zuletzt ge­

nannte Ausnahme ist eine Schwäche des Gesetzes, da es Schuldner gibt, welche eine 
Korrespondenz mit einem auswärtigen Gericht nicht aufnehmen. 

7. Das Gesetz zur Emlawmg der Landgerichte und Vereinfachung des Protokolls 

vom 20.12. 1974 hob die Wert grenze für die Zuständigkeit der Amtsgerichte in 
Zivilsachen von 1500 auf 3000 DM und die Mindestsumme für die Einlegung einer 

Berufung vOn .leO auf 500 DM. Außerdem übenrug es dem Einzelrichter am Land­

gericht (also einem einzelnen Mitglied der Zivilkammer) die Entscheidungsbefugnis 

anstelle der Kammer in erstinstanzliehen Sachen, wenn diese sie ihm überantwortete, 
während der Einzelrichter bis dahin nur einen Kammcrcennin vorzubereiten hattc. 
Der vorbereitcnde Einzelrichter wurde in Bcrufungssachen (also bei den Berufungs­

kammern des Landgerichcs und beim Oberlandesgericht) neu fakultativ eingeführt. -
Das Gesecz dieme dazu, der in der damaligen WirtSchaftsflaUle ansteigenden Pro­

zeßflut Herr zu werden. Es senkte den personellen Aufwand pro Verfahren und 
vermehrte die Kompetenzen der bis dahin bloß beisitzendcn (nicht zum Vorsitzen­

den Richter beförderten) Kammermitglieder. Es war ein Schritt in der Richtung, alle 
erstlnstan:z:lichen Sachen durch den Einzelrichter behandeln zu lassen, bis hin zur 

Umwandlung des vierstu/igen Aufbaus der ordentlichen Gerichcsbarkeit zu einem 

dreislufigen. 
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8. Das umfängliche Koslcnrechts-Änderungsgesclz vom 10. 1I. 1975 war reformerisch 

nur in einem sehr beschränkten Sinne: es richtete die Kostenregeln zu für den Ein­

satz der elektronischen Datenverarbeitung in den Gerichten und für die Anwendung 

des Kostenrechts durch Be~mte des mittleren statt des gehobenen Dienstes. Ein 

übersichtlicher Gebührcnkatalog [rat an die Stelle vieler oft komplizierter Ein:t.eI­

vorschriften; für Massengeschäf!e (z. B. bei der Vollstreckung) wurden Festgebüh­

ren eingeführt; 30dere Gebühren wurden gestrichen. Das Problem der Kosten Jls 

Zugangsbarriere vor der gerichtlichen Rechtsdurchset:t.ung schob der Gesetzgeber 

hingegen weiter vor sich her. Schlimmer: er verschärfte es, indem er die Gerichts­

und Anwaltsgebühren für niedrige und besonders stark für mitllere Srreitwerre er­

höhte. 

9. Das GesetL LUr Beschleunigurlg und Vereinfachung gerichtlicher Verfahren vom 

3. (2 . 1976 fügte in die Zivilprozeßordnung hauptsächlich die Reehtsgrundlagen für 

das schon mehrere Jahre experimentell praktizierte Prozessieren mit einem ein:t.igen 

Verhandlungstcrmin (.Stuttgarter Modell «) ein sowie Änderungen des Mahnverfah­

rens und der vorläufigen Vollstreckbarkeit. Das Gericht soll nach der neuen ZPQ in 

der Regel jede Sache nach einem "Haupltermin« enrscheiden und diesen so vorbe­

reiten, daß der Parteivortrag komplett und die Beweismittel prisenc sind. Damit die 

Parteien dazu beitragen, sind die Verspärungsrcgeln verschärft 'Worden. Man kann 

sie ungefähr so zu einer Fausrregel zusammenfassen: wer ein Angriffs- oder Vertei­

digungsmitrel später vorbringt, als es ihm möglich gewesen wäre, wird damit nur 

gehörI, wenn es das Verfahren nicht ven.ögen. 

Diese Verfahrensbeschleunigung ist sehr oft eine Wohlt~t für denjenigen, der sein 

Recht durchsetzen muß. Sie gerät aber häufig in Konflikt mit dem Hauptzweck des 

Prozesses: die .richtige<' Lösung zu finden. Das Gesetz. ist ein eindeutiges Signal für 

eine hohe Bewertung schneller Verfahrensabwicklung. Selbst wenn die Proußpar­

teien einvernehmlich den Prozeß zeitlich strecken wollen, L . B. Terminsverlegungen 

wünschen, soll das Gericht sich darüber hinwegsetzen. Der Antrieb ZUr Beschleu­

nigung resultien offenkundig nicht aus dem Wunsch, Interessen der Prozeßparteien 

zu erfüllen. Es ist die zunehmende lklastullg der Gerichte mit Prozessen b~i ange­

spannter Personalsituarion, die die Justizpolitiker in der ökonomischen Dauerkrise 

nach Beschleunigungsgesetzen greifen lassen. 

Beschleunigung und Auffinden der richtigen KonOiktlösung sind im übrigen nicht 

die einzigen Leitsterne beim Prozessieren. Es kann z. ß. für die Parteien gUt oder 

auch schlecht sein, wenn das Gericht schon zum ersten Verhandlungstcrmin das 

volle Zeugenaufgebot, den oder die Sachverständigen, alle Beweismittel herbei:t.i ­

tiert. Der Streit wird gelegentlich dadurch vertieft, der Eingri(f in die materiellen und 

ideellen Interessen Unbeteiligter unnötig ausgeweitet, der Kostenaufwand erhöht. 

Viele Rechtssachen erledigen sich leichter und besser mit halber Mobilisierung der 

Justizmittel. Der .frühe erste Hauptterrnin « mit Präsenz aller Bcweispersonen in 

deshalb nicht für alle Prozesse geeignet. 

Das Mahnverfahren ist dureh die» VereinfachungsnoveJle « auf die m~schinelle Be­

arbeitung durch EDV-Anlagen an zcntralen Amtsgerichten vorbereitet worden. Es 

ist stark formalisien, die mit menschlichem Denken verbundcne SchlüssigkeitspTÜ­

[ung ist abgeschafft, das Gesetz treibl die Mahngerichte ausdrucklieh zu eiliger Be­

arbeitung an. Mahnverfahren können jetzt also in praktisch unbegrenLten Mengen 

ablaufen . Verzögerungen durch Schlendrian oder durch den Druck starken Arbeits­

anfalls werden keinem Schuldner mehr Aufschub bringen. Er bekommt außerdem 

als Rechtsbelehrung nur den Hinweis auf die Möglichkeit des Widerspruchs inner­

halb von zwei Wochen, § 692 [ 3 ZrQ (obwohl auch ein späterer Widerspruch 

den noch nicht verfügten Vollstreckungsbescheid noch abwenden kann, § 694 I 
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ZPO). nicht aber die Belehrung über den Einspruch gegen Vollstreckungsbe­

scheide. 
10. Erst am I. I. 19S! traecn schließlich zwei Stücke JusLizrefonn in Kr~ft. die den 

eigentlichen Kern der lang diskutierten Reformen bilden sollten; Das Geseez über 

die Proußkostenhilfe vom 13.6. [980 und das Gesetz über Rechtsberatung und 
Vertretung für Biirger mit geringem Einkommen vom [8,6. 1980. Das Prozeßko­
stenhilfegeserz löste das bisherige .,Armenrecht« für alle Gerichtszweige ab. Es ge­

währt je nach Einkommen Kostcnfreiheit und unenrgcldiche Anwttltsbeiordnung 
oder das (völlige oder teilweise) Aufbringen der Kosten in Raten. Eine Tabelle be­

rücksichligt die Unterhaltspflichten bei der Berechnung der Berechtigung zur Pro-
7.eßkostenhilfe. Danach prozessiert z. B. ein Lediger ohne Kinder bei einem Nct­

toeinkommen bis 8so DM frei; bei einem Einkommen von 2400 DM muß er mo­
natlich Raten von 510 DM aufbringelJ, ein alleinverdienender Ehegatte mit zwei 

Kindern 180 DM. Geblieben ist die Beschränkung der ProzeßkOSlenhilfc auf Fallc, 

die vom Gericht als aussichtSreich cingestuft werden, und die Verpflichtung, beim 

Mißerfolg die Anwalrskosten des Gegners zu eragen . 
Das Beratungshil(egesetl. gewährt außerhalb von Gerichtsverfahren stark verbillig­

ten AnwalLsr:u (nämlich zu 20 DM, die aber auch erlassen werden können) auf 
Staatskosten, wenn man zu dem Personenkreis gehön, der nach der Tabelle für die 

Prozeßkostcnhilfe von eigenen Beiträgen Will Pro:>-essieren befreit ist. Ocr oben 

genannte Familienvater zum Beispiel bekommt diese Hilfe bei einem Nettoeinkom­

men bis 1850 DM. In Bremen und Hamburg bleibt es bei den traditionellen öffent­
lichen Rechtsberatungsstellen. Ausgenommen von der BeralUngshilfc sind das Ar­

beirs- und das SoziaJrecht, die Domänen gewerkschaftlichen Rechtsschutzes. 

Die Einführung dieser beiden Gesetze für Minderbemittelte gab die Bahn (rei für 

eine weitere Erhöhung der Anwaltsgebühren durch das Geselz vom IR. &. 19&0. 
Erhard Blankenburg7 h2.1 beschrieben, daß sich das Bcratungshilfegesetz sehr viel 

langsamer in die Praxis umsetzt, als man erwareet haue . Eine »soziale Anwal(schaft«, 

die sich auf Bedürftige spezialisiert, kann sich wohl nur langsam bilden. 

J 1. Die Smrfjustiz ist durch den Wegfall der stark weltanschaulich fundienen Tat­

bestande besonders im Sexualstrafrecht moderner geworden. Viel an entwürdigen­

der und für kein wirkliches Interesse in der Gesellschaft erforderlicher Menschen­
verfolgung ist damit abgeschafft worden. Die Liberalisierung des Demonstrations­

strafrechts hat damals einen ganzen Schwung betroffener vorwiegend junger Men­

schen zum ak.tiven Engagement in den Institutionen des Staates und der Gesellschaft 

veranlaßt. Die gesetzlichen Anpassungen im Wirtschafts- und Umweltstrafrecht 

sind sicherlich als Anfang und Signal geeignet, wenn sie zu einer entsprechenden 
Praxis der Sraatsanwaltschaften und Gerichte führen. Der Eindruck vcrdüsten sich 

aber, wenn wir an die Auswirkungen des Terrorismus :l.uf Gesetzgebung, Rechtspre­

chung und Strafvollzug denken, Manches an staadicher Reaktion war notwendig 

und nicht anders zu erwarten. Insgesamt waren ab<>r sicherlich nicht nur die 1976 

geschaffenen und J 9& J wieder aufgehobenen §§ RSa und 130;'!. 5(GB zu weit gehende 

Eingriffe in das ohnehin o(t schon die Freiheit der Meinungsäußerung und der po­

litischen Betätigung berührende Strafrecht. Der Stra(prozeß trägt: die Male der Ter­

rorismus-Abwehr - man denke an Verteidiger~usschluß und -überwachung, an das 

Verbot der Verteidigung mehr<>ra Täter, an das Konraklsperregesctz. 

Der Strafvollzug schließlich isc die Probe aufs ganze System Staatlichen Strafens. 

Wesentliche Reformforderungen sind unerfüllt . Und die Zurückdrängllng der kur-

7 Z.i15chrift fur Rcch"poljtjk '98) , S. )9 . 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1983-4-375 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 07:42:57. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1983-4-375


zen Freiheirsstrafen wird überrollt von den vielen gcld!osen Verurteilten, die ihre 
Ersatzfreiheitssrrafen amreten. Auch die Strafrechtsreformen erhalten sich also nicht 

aus sich selbst heraus, sondem kamen und kommen zwischen die Mühlsteine des 
Staatsschutzes und der ökonomischen Krise. 
Diese Übersicht läßt die Familienrechtsreform sowie Besonderheiten in der Ent­

wicklung der Arbeits- und Verwaltungsgeriehtsbarkeit aus. Deshalb ist auch die 
folgende Gesamtbetrachtung über die Justizreform ergänz.ungsbedürftig. 

111. Die Justiz am Ende der Refonnphase 

I. Einen Teil der Interessen der Richter hat die Jusrizreform erfüllt: die Mitwir­

kungsrecllle und die Besoldung sind heute günstiger geregelt als früher. Bei der 
Geschaftsvcrceilung in den Gerichten ist die Mitwirkung der Richter stark ausge­
prägt. In der Personalpolitik der Länder üben die Präsidialräce der Richter durch 
Informiertheit und Mitsprache Einfluß aus. Die den Richterraten verbleibenden 

Sachgebiete der Personalverrrelung liegen besonders in den Ländern, wo es Slufen­
verrretungen gibt (Bezirks- und Hauptrichterrate), dem Zugriff der Richterschaft an 
sich offen, soweit sic Neigung zur Ausübung ihrer Rechte Spürt. Soweit in den 
Mitwirkungsorganen aktive Richter sirzen , arbeiten sie dort nicht ohne Erfolg. Oft 
führen die Ricbterräte allerdings ein Schartendasein. Mit den Präsidialräten tcilen sie 
die Schwäche, die in der Nichtöffentlichkeit ihrer Arbeit und der Verschwiegen­
heitspnicht ihrer Mitglieder liegt. Impulse gehen von diesen Gremien deshalb in der 
Regel nicht aus_ Die Mehrzahl der Richter vermißt das aber auch nicht. 
Zu den erfüllten Richterwünschen gehört auch die maßvolle Abkoppelung der Be­

soldung vom Beförderungswesen. Die erSte Beförderung wi("kt sich auf die Besol­
dung nur schwach IlUS. Und wenige Riehrer haben ohnehin die Aussicht, das z.weite 
Bcförderungsamt ZU erreichen. Wer sich dem Karrierewesen nicht unterwerfen will, 

ist also finanziell dadurch gegenüber der Mehrzahl der Kollegen nur wenig ben ach­
teiligr. 
Zusammenfassend kann man sagen: Soweit die Richterinteressen stark formuliert 
und vorgebracht worden sind, hat sie die Justizreform einigermaßen berücksichtigt. 

Die Forderung n~ch Abbau des hieruehischen Systems blieb allerdings im wesent­
lichen unerfüllt, da der Reformdruek auch von seiten der Richter zu schwach war. In 

der Jusrizverwaltung, im Beförderungswesen, im Verhalmis der Gerichrsinstanzen 
zueinander und in der Arbcir der Spruehkörper finden ,,,ir dieselben Strukturen wie 
vor 15 Jahren vor. Bis zu einem gewissen Grade war und ist das nicht zwangsläufig, 
denn mit ihren Mitwirkungsrecluen könnten die Richter hie und da verändernd 
eingreifen . Eben dies unterbleibt aber meistens. Je emanzipativer ein Reforminte­
resse unter Richtern war, desto weniger wurde es verwirklicht. Je individueller die 
:LU befriedigenden Wünsche W3ren, desto stärker drückten die Richrer sie dureh und 
deslO größer waren ihre Erfolge. 
1. Welche Verbesserungen brachten Reformen für die Klientel der Justiz. für das 
Volk? Das Problem des ~ZlIgangs« zur Ziviljustiz ist sicherlich im Laufe der Re­
formjahre für die Miuelschichten und die aktiveren Teile der Unrerschichtcn gemil­
dert worden. Von der neuen Gerichtsstandsregelung bis zur Beratungs- und Pro­

zcßkostenhilfe haben Reformmaßnahmen Erleichterungen der Rechtsaussübung ge­
bracht. In dieser Richrung wirken auch die Verbesserungen des Verbraucherrechrs . 
Zwiespältig sind aber diejenigen Veränderungen der Ziviljustiz zu bewenen, die das 
Durchsetz.en von rorderungen auf eine Weise erleichtern, die tendenziell die U nter-
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schichten benachteiligt, wie etwa die Computerisierung des Mahnverfahrens auf­

grund der ZPO-Novclle vom 9. 12. 1976 (Erleichterungen für Massen- und Groß­
gläubiger) oder die durch dasselbe Gesetz eingefühne Prozeßbeschleunigung, die 
nur für aufgeklärte Bekhgte gefahrlos ist . Daß der Zivilprozeß stromlinienförmiger 

wurde, geht auf Kosten der Unleren Schichten. Ihnen hätte eher ein Gerichtswesen 
dienen können, wie es Rasehorn vorgeschwebt hat: ein dichtes Nerz kleiner Bera­

tungsstellen mit informeller ArbeitSweise . Aber die Organisationsreform verlief in 

entgegengesetzter Richrung. 
Erh~rd Blankenburg i hat die Einschränkungen beschrieben, mir denen das Recht 

überhaupt Hilfe bietet: Abhängige verz.ichten oft auf die Rechtsausübungen wegen 

der sozialen Nebenfolgen von Prozessen, sozial Schwache haben oft gar keine 

Rechtsposition für ihre Lehensbedürfnisse, und weitcn~ Grenzen des praktischen 

Rechtsschutzes . Den Randschichten, die von diesen Einschränkungen betroffen 

sind, hatee und hat auch ein verbesserter Zivilprozeß nichts zu bieten. Wenn das von 
vornherein klar war, so könnte man für die voraussehbar allein begünstigte Minel­

schicht und obere Unterschicht die Reformen der Zivi/justiz und des Verbraucher­

rechts als geglückt ansehen. 
Die ökonomische Strukturkrise hat aber eine empfindliche Schwäche der Reformen 

enthÜllt: sie waren ausgerichtet auf einen Waehstumskapit.:llismus und verlieren mit 

dessen Wanken an Wert. Jetzt ertaßt die ökonomische Krise auch die Gerichte 

selbst. Bei zunehmender Belastung der Gerichte ohne Personalvermehrung zeigen 
sich Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens von ihrer gefährlichen Seite . 

Denn »kun.er Prozeß« geht in aller Regel zulasten des Schwächeren . SelbSt wer 

materielle Rechte hat, wer eigentlich ., Recht hat«, kann es bei ungeschickter Aus­

nutz.ung der verknapptenjustizressourcen leichter verlieren als in Zeiten ruhigen und 
geduldigen Prozessicrens. Die Erleich[erung für die von den Reformen Begünstigten 

helfen nicht dagegen, daß sich die ökonomischen Tendenzen zulasten der Schwachen 
auswirken . 

Insgesamt zeigt sich deutlich die Begrenztheit der Reformziele, die angesteuert wur­

den. Wir müssen sehen, daß die Reformen uns nicht auf die Probleme der achtziger 

Jahre vorbereitet haben . Dazu hätcen sie tiefer greifen müssen. Die Kritik der heu­

tigen Probleme der Gesellschaft enthält die Feststellung, daß die eigentlich notwen­
digen Reformen ausgeblieben sind, auch in der Justiz. Der Justizapparar und seine 

Arbeitsweise häuen sich nur wesentlich ändern können durch mächtige Anstöße aus 

der Gesellschaft heraus, welche sich in einer Gesamtreform befunden hätte. Durch 

alle Poren hindurch h:ilte der Wandel in die Justiz eindringen müssen, dann hätte sie 

nicht die gleiche bleiben können. Solche Nötigung zum Wandel blieb aber 3US. Sie 

lag vor allem auch nicht in den Anläufen zur Ausbildungsreform. Hans Albrecht 
Bessc9 hat die begrenzten Erwarrungen geschildert, die man von vornherein in Aus­

bildungsreformen als Motor zur Jusrizreform nur setzen durfre. Der Druck der 

Praxis ist stärker als ein Gestaltungswille von Berufsanfängern. Allein beharrliches 

Bemühen ausreichend vieler ßcrufspraktiker könnte etwas ändern, soweit das so­

ziale und staatliche Umfeld der Justiz das zulassen. Wir sehen, wie die Reforrnan­

sätz.e in der Juristenausbildung totgedrückt wurden und werden. 

Eine günstiger verlaufende Reformepoche hätte durch Änderungen der Justizstruk­

luren die J uSliz so umgestalten sollen, daß vor dem Hintergrund der deurschen 

8 . Rcchtshi lIebedürfnis und Rechlsbcr~tung. in; J.hrbuch fur Rechts.soziologlc und RcchlStheone. Band 
V, 1978, S. 2) I. 

9 .Routine und Reform- in : Zur TheOrIe d~r Reform. hCr1usgcgeben "on M. Greiflenhagcn, Karl,ruhc 

1978. S. 57, 73 rr. 
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Geschichte die NS-Anfälligkeir der dritten Gewalt hättc bClVältigt werden können, 

dadurch daß die Justiz nach außen autonomcr und nach innen weniger hierarchisch 

geworden wäre. Wie die siebziger Jahre verliefen, ist die Justiz zwar kein schlech­

teres, doch auch kein besseres Bollwerk gegen undernokratische und unfreiheitlichc 

Tendenzen geworden. Ein einheitliches . Uneil " über die Justiz läßt sich sicherlich 

nicht sprechen . Aber vielfach öffnet sie sich den Zumurungen, welche wirtschaftliche 

und politische Mächte an sie herantragen. Die drine Gewalt ist den ~nderen Gewal­
ten auf wichtigen Schoren dienstbar auch don, wo sie Anlaß zur Verweigerung von 

Legalic:it und Legitimität hätte. 

Wie geht es weiter? Zunächst mit dem gemeinsamen Versuch, Rechte und Reform­

stücke zu erhalten. Aber das Bild gesellschafdichcn Wandels, welches in den sech­

ziger und siebziger Jahren an den Wänden hing, ist verbIaßt. Wir werden nie mehr an 

die damaligen Reformsrrategien anknüpfen können . Es gibt keinen rechtcn Sinn, die 
Slrukrurmängel der Justiz mit denselben Rez.epten in der Hand kurieren "Zu wollen, 

wie man sich das am Anfang der Reformepoche dachee. Denn dazu war 11J ahre l;mg 

Zeit und geschichtliche Gelegenheit. Unsere Nöte der nächsten Jahre sind anders, als 

sie sich fortschritrlichen Gesellschahspolitikern darboten. die nach der Ära Ade­

nauer in die Zukunft (die jetzt Vergangenheit ist) aufbrachen. Die Suche nach ganz 

anderen, neuen Bildern gesellschaftl ichen Wandels läuft. Die Juristen haben da keine 

LeiLScellung, sie brauchen vielmehr ihrerseits Gespür dafür, welchen Strömungen sie 

sich öffnen müssen. In der Gesellschaft werden Elemente alternativer Modelle sicht­

bar. Schon die Sterilität technokratischer Macherei deckte nicht mehr alles zu, und 

die .. Wende~-PhilosophelTIe bringen es jetZt auch nicht fertig . 

JEDER KANN 
ES SCHAFFEN. 
MIT DER ZEIT 
UND MIT 
DEMBHW. 

Das eigene Heim - wer Javoll träumt, der solll\: jetZt ~·twas Jafür run; B<lll~r"r-:n . 
Bauspuen ist ("s( dk einzige Mi'iglichkt'lt. ;Jn f . .'iinsrig~s B<lllgeiJ zu kommCIl. 

Bd.u~raren ist die am hÖchst .. n v(jm St,IJt gt'fördt"T[\: Srilrform. 
Ballsp3ren beim ßH\'(I ist je!!! noch .lttraktivcr: zum Beispiel 

durch 4 % GurhabcnziJlst'fl im.E1I-IW·Vt·rmögmsoildllngs·T;\ri(. 
Sprechen Sie d-:shalb glclch mil lhr-:m ßHW- Bere\ter. llJer 

rufen Sie ihn an. D;)~ BHW stch! in jcd-:m örtlichen 
Telefonbuch. 

BHW 
.t. ,'e",'~' ',1--10..1 

Au{ uns baut 
der öffendiche Dienst. 
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